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Ueber Urknndendaten.

Es ist grundsätzlich ganz in der Ordnung, den Einzelnheiten der urkundlichen
Daten grosse Aufmerksamkeit zu schenken, sie zu Hebung von Zweifeln und
Widersprüchen, wo immer zulässig, zu gebrauchen. Dass man hierin aber zu weit gehen
und in arge Selbsttäuschungen fallen kann, das hat mir eine neueste Erfahrung
bewiesen, die ich, Andern zur Warnung, glaube bekannt machen zu sollen.

Unsere Rathsmanuale lassen jedes Protocoll oder Verbal der Regierungsverhandlungen

mit einer genauen Bezeichnung der Sitzungstage und der anwesenden
Rathsmitglieder beginnen. Für jene gilt die Berechnung theils nach den Sonntagen und
den beweglichen oder unbeweglichen Festen, theils nach den Zahltagen der Monate.

Zu Gewinnung einheitlicher chronologischer Anhaltspunkte habe ich angefangen,
alle Daten der 62 über die Reformation hinauf reichenden Jahrgänge unserer
Rathsmanuale in die heutige Zeitrechnung aufzulösen. Das Ergebniss war kein angenehm
überraschendes; die von den Staatsschreibern seibst protocollirten Daten stellten sich
in verhältnissmässig vielen Fällen als ganz nachlässig verschrieben heraus.

Den Beweis mag das Jahr leisten, welches so eben durchgangen worden. Im
Jahr 1491 stösst man auf folgende unrichtige Datirungen:
1491. sollte heissen Fritag XIV. Januarii.

Samstag XV. Januarii.
Mitwuchen Purilicat. Mariac.

Zinstag prima Martii.
Donstag III, Martii.
Zinstag VIII. Martii.
Mittwuchen IX. Martii.
Mentag nach Judica,

Zinstag nach Judica.

Zinstag nach Misericordiae.
Uf inventionis Crucis.

Zinstag vor Margaretha.
Montag was XXVIII. Novembris.
Zinstag Lüciae.

In diesen 14 Sitzungen wurden nach den Protocollen 127 Geschäfte behandelt.
Vorausgesetzt, dass jedes nicht mehr als einen Erlass zur Folge gehabt, ist es

also möglich, ja wahrscheinlich, dass in einem Jahr allein 127 directe Regierungserlasse

unrichtig datirt worden. Solche Erscheinungen fordern gewiss zu grosser
Vorsicht in den aus Daten herzuleitenden Schlüssen auf.

Bern, den 12. Mai 1860. M. v. St.

Fritag XIII. Januarii
Samstag XIIII. Januarii
Mitwuchen Blasii
Mittwuchen prima Martii
Mittwuchen II. Martii (it.)
Zinstag VII. Martii
Mittwuchen VIII. Martii
Mentag nach Laetare (it.)
Zinstag nach Laetare (it.)
Mentag nach Misericordiae
Uf exaltationis Crucis

Zinstag vor Verene
» Mentag was XXVII. Novembris
» Zinstag nach Luciae

Abgehende Ortsnamen.

Mehrfach sind im »Anzeiger« Beispiele von Ortschaften erwähnt worden, die
in frühern Jahrhunderten bestanden, sich oft urkundlich genannt finden, jetzt aber
nicht mehr bestehen, und deren einstige Lage jetzt kaum mehr zu ermitteln ist.
So namentlich jenes in der Umgegend von Wetzikon (Ktn. Zürich) zu suchende
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